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Rechtsbelehrung 

  

 

Abweichungen vom Antrag 

Auf Abweichungen des Versicherungsscheins vom Antrag wird 

im Versicherungsschein besonders hingewiesen. Wenn Sie nicht 

innerhalb eines Monats nach Erhalt des Versicherungsscheins in 

Textform widersprechen, gelten die Abweichungen als  

genehmigt. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-

schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 

nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 

Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informations-

pflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform 

erhalten haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten 

gemäß § 312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in 

Verbindung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuche.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-

dung des Widerrufs. 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren 

 ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 

von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 

ausgeübt haben.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

Langstraße 92  

63450 Hanau 

Tel.: (+) 49 (0) 6181 – 92302 - 0 

Fax: (+) 49 (0) 6181 – 92302 – 22 

E- Mail: post@ooev.at 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-

schutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 

Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt 

haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-

rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 

Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-

halten; dabei handelt es sich um einen Beitrag, der sich wie folgt 

berechnet: 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand X 1/360 

des Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. Die Erstattung 

zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 

Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungs-

schutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame 

Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzuge-

währen und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben 

sind. 

 

 

  
 

Allgemeine Vertragsinformationen gemäß §§ 7, 8 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) in Verbindung mit § 1 der 

Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG- InfoV) 
  

 

1. Versicherungsunternehmen 

 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Rechtsform: Aktiengesellschaft 
 

Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz 
 

Firmenbuchnummer: FN 36941a 
 

Postanschrift und Sitz der Gesellschaft(ladungsfähige Anschrift): 

Gruberstraße 32, A- 4020 Linz 

Österreich 
 

Vorstand: Dr. Josef Stockinger (Vorsitzender) 

  Mag. Othmar Nagl 
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Leo Windtner 
 

Niederlassung Deutschland 
 

Postanschrift (ladungsfähige Anschrift): 

Langstraße 92, 63450 Hanau 

Deutschland 
 

2. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers 

Die Hauptgeschäftstätigkeit der Oberösterreichischen Versiche-

rung AG ist die Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Leben- und Fahr-

zeugversicherung. 

 

3. Versicherungsbedingungen und Tarifbestimmungen 

Für das Versicherungsverhältnis gelten der Antrag, der Versiche-

rungsschein, die gesetzlichen Bestimmungen und die Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen sowie die für die einzelnen 

Versicherungsarten geltenden Besonderen Bedingungen, Zusatz-

bedingungen, Tarifbestimmungen und Sondervereinbarungen. 

 

4. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen können 

dem Antrag, dem Versicherungsschein und den zugrunde  

liegenden Vertragsbestimmungen entnommen werden. Diese 

Unterlagen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit 

und Erfüllung der Leistung. 

5. Gesamtpreis der Versicherung 

Die Höhe der Einzelbeiträge, der zu entrichtende Gesamtbeitrag 

einschließlich der gesetzlichen Versicherungssteuer und der 

Zeitraum für den der Beitrag zu zahlen ist, sind dem Antrag und 

dem Versicherungsschein zu entnehmen. 

 

6. Zusätzliche Kosten 

Bei Beitragsrückständen berechnen wir für die erste Mahnung 

EUR 6,00, für jede weitere Mahnung EUR 3,00. Bei Rückläu-

fern im Lastschriftverfahren stellen wir Ihnen die Bankgebühren 

in Höhe von EUR 3,00 in Rechnung. Weitere Gebühren oder 

Kosten, z.B. für die Antragsbearbeitung werden nicht erhoben.  
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7. Beitragszahlung 

Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, 

halbjährlich, jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Die Prä-

mien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt gezahlt 

werden. 

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrages fällig, jedoch 

nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei späterer 

Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der 

Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung beruht nicht auf 

Ihrem Verschulden. 

Falls Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, wird der 

Beitrag rechtzeitig von diesem bekannten Konto abgebucht. 

Hierbei ist von Ihnen sicherzustellen, dass das zum Einzug 

angegebene Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche 

Deckung aufweist. 

 

8. Gültigkeitsdauer des Angebots 

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsin-

formationen (Allgemeine und Besondere Versicherungsbedin-

gungen, Tarifbestimmungen, Höhe der Prämie) ist auf 6 Wochen 

befristet, sofern im Angebot nicht ein anderer Zeitraum angege-

ben wird. 

 

9. Zustandekommen des Vertrags 

Grundsätzlich kommt der Versicherungsvertrag durch überein-

stimmende Vertragserklärungen (Willenserklärungen) von Ihnen 

und uns zustande, wenn Sie ihre Vertragserklärung nicht inner-

halb von 14 Tagen widerrufen. 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf Versicherungsschutz 

seitens eines Vertragspartners und die Annahme dieses Antrages 

durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller 

hält sich an seinen Antrag 6 Wochen gebunden. 

Eine Antragsannahme erfolgt durch die Ausstellung eines Versi-

cherungsscheins oder einer Annahmeerklärung oder durch die 

Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt, sofern Sie den ersten oder einma-

ligen Beitrag rechtzeitig zahlen (siehe Ziffer 7). 

 

10. Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 

widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungs-

schein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-

nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen 

nach § 7 Absatz 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in 

Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG- Informationspflichten-

verordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten 

haben, jedoch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 

312g Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbin-

dung mit Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli-

chen Gesetzbuche.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absen-

dung des Widerrufs. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

Langstraße 92  

63450 Hanau 

Tel.: (+) 49 (0) 6181 – 92302 - 0 

Fax: (+) 49 (0) 6181 – 92302 – 22 

E- Mail: post@ooev.at 

11. Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungs-

schutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des 

Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt 

haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Wider-

rufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum 

Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbe-

halten; dabei handelt es sich um einen Beitrag, der sich wie folgt 

berechnet: 

Anzahl der Tage, an denen Versicherungsschutz bestand X 1/360 

des Jahresbeitrags bzw. 1/30 des Monatsbeitrags. 

 

Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, 

spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der 

Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat 

der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen 

zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) 

herauszugeben sind. 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-

drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns voll-

ständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

12. Laufzeit des Vertrags 

Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag 

bzw. dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des 

Versicherungsscheins diesem selbst.  

Die Versicherungsdauer beträgt in der Regel mindestens ein 

Jahr. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres verlängert sich 

der jeweilige Vertrag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn 

nicht fristgemäß von Ihnen oder uns gekündigt wird. 

 

13. Beendigung des Vertrags 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 

sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns 

spätestens drei Monate vor dem Ablauf des Versicherungsver-

trages eine Kündigung zugegangen ist. 

 

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr und bei 

Verträgen, die von vorneherein einen festen Endtermin vorsehen, 

endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum 

vorgesehenen Zeitpunkt. 

 

Im Übrigen besteht ein Kündigungsrecht auch in folgenden 

Fällen: 

 Für den Versicherer und den Versicherungsnehmer 

nach dem Versicherungsfall 

 Für den Versicherer bei Nichtzahlung der Folgeprä-

mie 

 

Einzelheiten können den Allgemeinen Versicherungsbedingun-

gen entnommen werden. Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben 

hiervon unberührt. 

 

 

14. Anwendbares Recht 

Auf den Vertrag und die vorvertraglichen Beziehungen ist das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. 
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15. Zuständiges Gericht 

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländi-

schen Gerichts- 

stände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und  

§ 215 VVG. 

 

16. Anzuwendende Sprache 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach 

Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in deut-

scher Sprache verfasst. Wir führen die Kommunikation während 

der Laufzeit des Vertrages in deutscher Sprache. 

 

 

 

17. Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsver-

fahren 

Fragen zum Versicherungsschutz und etwaige Beschwerden 

können gerichtet werden an: 

 

a) den Vermittler 

b) die Oberösterreichische Versicherung AG 

Niederlassung Deutschland 

 

 

 

 

 

18. Aufsichtsbehörde 

Sind Sie mit der Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-

nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 

Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. 

Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Staat 

oder einem Vertragsstaat des EWR unterliegen primär der 

Aufsicht durch ihren Herkunftsstaat.  

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde in Österreich ist: 

 

Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) 

Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien 

Tel.: (+) 43-(0)1 - 24959 – 0 

Fax.: (+) 43-(0)1 – 24959 – 5499 

E- Mail: fma@fma.gv.at 

 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

schreitet in Absprache mit der ausländischen Aufsichtsbehörde 

aber ein, wenn sie Verstöße gegen allgemeine deutsche Rechts-

grundsätze feststellt.  

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 

Bereich Versicherungen 

Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn 

Tel.: (+) 49 (0)228 - 41080 

Fax: (+) 49 (0)228 – 4108 – 1550 

E- Mail: poststelle@bafin.de 

  
 

Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
  

 

Sehr geehrte Versicherungsnehmerin, sehr geehrter Versicherungsnehmer, 

damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es notwendig, dass Sie die von uns gestellten Fragen wahrheitsge-

mäß und vollständig beantworten. 

Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungs-

schutz gefährden, wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der An-

zeigepflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 

Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 

Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-

zeigen.  

Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor der Ver-

tragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 

fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 

Anzeigepflicht verletzt wird? 

 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir 

vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, 

dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir 

kein Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 

der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-

gungen geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklä-

ren wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, blei-

ben wir dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachwei-

sen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

 weder für den Eintritt oder die Feststellung des Ver-

sicherungsfalles 

 noch für die Feststellung oder den Umfang unserer 

Leistungspflicht  

ursächlich war.  

Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeige-

pflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher 

der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufe-

nen Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-

tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuld-

los verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung 

einer Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Ver-

trag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 

auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstän-

de, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, 

werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertrags-

bestandteil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, 

werden die anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestand-

teil. Haben Sie die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die 

anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperio-

de Vertragsbestandteil. 
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Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 

10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 

angezeigten Umstand aus, können Sie den Versicherungsvertrag 

innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 

Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden 

wir Sie in unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte  

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 

zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 

geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem 

wir von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns 

geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der 

Ausübung unserer Rechte haben wir die Umstände anzugeben, 

auf die wir unsere Erklärung stützen. Zur Begründung können 

wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 

Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 

oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht 

angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 

kannten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertrags-

änderung erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertrags-

schluss. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 

dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 

Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 

Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 

Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der Aus-

schlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 

die Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis 

und Arglist zu berücksichtigen. 

Sie können sich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verletzt worden ist nur berufen, wenn weder 

Ihrem Stellvertreter noch Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässig-

keit zur Last fällt. 
 

  
 

Einwilligungsklausel nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
  

 

 

Der Versicherungsnehmer willigt ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der 

Vertragsdurchführung (Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/ Vertragsänderungen) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos 

und zur Abwicklung der Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versicherer und/ oder an den 

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Bonn, zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese 

Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten 

(Versicherungs-) Verträgen und bei künftigen Anträgen. Diese Einwilligung gilt nur, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hatte, 

in zumutbarer Weise vom Inhalt des vom Versicherer bereit gehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung Kenntnis zu nehmen. 
 


